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 Veröffentlicht am 26.01.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §4 Abs6;

Rechtssatz

Für die Anerkennung des Betriebsausgabenpauschales gem § 4 Abs 6 EStG 1972 ist es lediglich notwendig, dass der

Abgabep8ichtige für den Zeitraum, für den die Pauschalierung in Anspruch genommen wird, seine freiberu8iche

Tätigkeit noch nicht aufgegeben hat (Hinweis Schubert/Pokorny/Schuch/Quantschnigg, Einkommensteuer-Handbuch, §

4 Tz 137).
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